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(7) Ist die sofortige Vollziehung angeordnet, sind § 153 
Absatz 2, 4 und 5, § 154 Absatz 2, § 160 Absatz 2 und § 161 ent
sprechend anzuwenden.

§19
Erlöschen der Befugnis zur Führung der Berufsbezeichnung

(1) Mit dem Erlöschen, der Rücknahme oder dem Widerruf 
der Zulassung als Rechtsanwalt erlischt die Befugnis, die 
Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ zu führen. Die Bezeich
nung darf auch nicht mit einem Zusatz, der auf frühere 
Berechtigung hinweist, geführt werden.

(2) Die Landesjustizverwaltung kann einem Rechtsanwalt, 
der wegen hohen Alters oder körperlicher Leiden auf die 
Rechte aus der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verzichtet, 
die Erlaubnis erteilen, sich weiterhin Rechtsanwalt zu 
nennen. Sie hat vorher den Vorstand der Rechtsanwalts
kammer zu hören.

(3) Die Landesjustizverwaltung kann eine Erlaubnis, die sie 
nach Absatz 2 erteilt hat, widerrufen, wenn nachträglich 
Umstände eintreten, die bei einem Rechtsanwalt das 
Erlöschen, die Rücknahme oder den Widerruf der Zulassung 
zur Rechtsanwaltschaft nach sich ziehen würden. Vor dem 
Widerruf der Erlaubnis hat sie den früheren Rechtsanwalt 
und den Vorstand der Rechtsanwaltskammer zu hören.

§20
Ruhen der anwaltlichen Tätigkeit

Der Rechtsanwalt kann durch schriftliche Mitteilung gegen
über der Landesjustizverwaltung und der zuständigen Rechts
anwaltskammer das Ruhen der anwaltlichen Tätigkeit er
klären, wenn er zeitweilig in ein öffentliches Amt gewählt 
wurde. Er darf in dieser Zeit keine anwaltliche Tätigkeit aus
üben. Die Wiederaufnahme der anwaltlichen Tätigkeit ist 
rechtzeitig schriftlich zu erklären.

Zweiter Abschnitt 
Registrierung beim Bezirksgericht

§21

Pflicht zur Registrierung
(1) Jeder Rechtsanwalt muß bei dem Bezirksgericht, in 

dessen Gerichtsbezirk sich seine Kanzlei befindet, registriert 
sein.

(2) Die Registrierung erfolgt auf Antrag. Voraussetzung zur 
Antragsteliung auf Registrierung ist die Zulassung als Rechts
anwalt.

(3) Mit der Registrierung erfolgt die Aufnahme in die 
Rechtsanwaltsliste beim Bezirksgericht.

(4) In der Rechtsanwaltsliste beim Bezirksgericht sind der 
Zeitpunkt der Zulassung, der Wohnsitz und die Kanzlei des 
Rechtsanwalts sowie die Erlaubnis, auswärtige Sprechtage 
abzuhalten, zu vermerken. Bei ausnahmsweiser Befreiung 
von der Kanzleipflicht wird der Inhalt der Befreiung ver
merkt.

(5) Veränderungen des Sitzes des Rechtsanwalts sind unver
züglich dem Bezirksgericht zur 'Änderung der Rechtsanwalts
liste anzuzeigen.

(6) Der Rechtsanwalt erhält über seine Eintragung in die 
Liste oder die Veränderung einer Eintragung in der Liste eine 
Bescheinigung.

(7) Ändert sich der Zuständigkeitsbereich eines Bezirks
gerichts, erfolgt die Änderung der Registrierung des Rechts
anwalts durch die betreffenden Bezirksgerichte von Amts 
wegen. Dem Rechtsanwalt ist über die Änderung eine Beschei
nigung auszustellen.

§22
Versagung der Registrierung

(1) Der Antrag des Rechtsanwalts auf Registrierung beim 
Bezirksgericht kann versagt werden, wenn der Rechtsanwalt

keine Kanzlei im Zuständigkeitsbereich dieses Bezirksgerichts 
unterhält.

(2) Die Entscheidung über die Versagung der Registrierung 
beim Bezirksgericht ist mit Gründen zu versehen. Sie ist dem 
Rechtsanwalt zuzustellen und dem Vorstand der Rechts
anwaltskammer mitzuteilen.

(3) Gegen die Entscheidung über die Versagung einer 
Registrierung beim Bezirksgericht kann der betreffende 
Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach Zustellung beim 
Berufsgerichtshof für Rechtsanwaltsachen des Bezirksgerichts 
am Sitz der zuständigen Rechtsanwaltskammer Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung stellen.

§23
Vereidigung des Rechtsanwalts

(1) Nach der Zulassung und der Eintragung in die Rechts
anwaltsliste ist der Rechtsanwalt vom Präsidenten der zu
ständigen Rechtsanwaltskammer zu vereidigen. Die Ver
eidigung hat zu erfolgen, bevor der Rechtsanwalt erstmals 
vor Gericht auftritt. Es ist folgender Eid zu leisten:

„Ich schwöre, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren 
und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu 
erfüllen.“

(2) Der Eid kann auch unter Hinzufügung der religiösen 
Beteuerung „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.

(3) Bei der Eidesleistung soll der Schwörende die rechte 
Hand erheben.

(4) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religions
gemeinschaft, an Stelle des Eides andere Beteuerungsformeln 
zu gebrauchen, so kann der Rechtsanwalt, der Mitglied einer 
solchen Religionsgemeinschaft ist, diese Beteuerungsformel 
sprechen.

(5) Über die Vereidigung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
auch den Wortlaut des Eides zu enthalten hat. Das Protokoll 
ist von dem Rechtsanwalt und dem Präsidenten der Rechts
anwaltskammer, der den Eid abgenommen hat, zu unter
schreiben. Es ist zu den Personalakten des Rechtsanwalts zu 
nehmen. Eine Ausfertigung ist der Landesjustizverwaltung 
zu übersenden.

§24
Wohnsitz und Kanzlei

(1) Der Rechtsanwalt muß innerhalb des Landes, in 
welchem er beim Bezirksgericht registriert ist, seinen Wohn
sitz nehmen.

(2) Der Rechtsanwalt muß eine Kanzlei unterhalten. Die 
Kanzlei ist an dem beim Bezirksgericht registrierten Sitz 
innerhalb von drei Monaten nach der Zulassung zur Rechts
anwaltschaft einzurichten. Die Einrichtung ist der Landes
justizverwaltung und dem Bezirksgericht mitzuteilen.

§25
Ausnahmen von der Wohnsitz- und Kanzleipflicht

(1) Die Landesjustizverwaltung kann Ausnahmen von der 
Pflicht des § 24 Absatz 1 gestatten, wenn dafür ein wichtiger 
Grund vorliegt. Ein auswärtiger Wohnsitz soll gestattet 
werden, wenn der Rechtsanwalt bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes auswärtig wohnhaft war oder wenn das auswärtige 
Wohnen der anwaltlichen Tätigkeit im Gerichtsbezirk der 
Registrierung nicht hinderlich ist.

(2) Die Landesjustizverwaltung kann in begründeten Aus
nahmefällen die in § 24 Absatz 2 vorgesehene Frist verlängern.

(3) Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer ist vor Ent
scheidungen nach Absatz 1 und 2 zu hören.

(4) Entscheidungen nach Absatz 1 und 2 können nach An
hörung des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer widerrufen 
werden, wenn die Voraussetzungen für sie nicht mehr vor
liegen oder andere wichtige Gründe gegeben sind.


